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§ 1
Das Datum der Verfassungsverkündung wird auf den 03. Juli 2024 fest-
gesetzt.

§ 2
Vor Artikel 24 wird ein neuer Artikel 23 eingefügt:
„Artikel 23Die verfassungsgebende Versammlung ist aufgelöst und seine
Kompetenzen erloschen.“

§ 3
In Artikel 27 wird das Wort „provisorien“gegen das Wort „provisori-
schen“ersetzt.
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